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Die Bischofssynode

Die autf den 29. September einberufene Bı- sıch ohnedies auf, nachdem das Konzil kurz
schofssynode gehört den wichtigsten Er- VOr der Debatte über das Bischofsdekret 1n
e1gnıssen der nachkonziliaren Zeıt. In ihr 1St der Testabstimmung VO 1964 das
FAnı ersten Mal se1it Jahrhunderten die Mög- Prinzıp der Kollegialität bejaht hatte. Wenn
iıchkeit gegeben, die kollegiale Struktur des das Kollegium der Bischöte gemeinsam MI1t
kirchlichen Leiıtungsamtes auch ber das Kon- dem Papst als seinem Haupt „Träger der
711 hinaus 1mM „Alltag“ der Kirche iıchtbar höchsten un vollen Gewalt ber die Kirche“
machen. Eın völlig Strukturelement 1St (Kirchenkonstitution ZZ% dann stellt sıch
1n der Verfassung der Kirche wird weiıtreli- VO:  ; selbst die Frage, w1e diese Vollmacht
en! Folgen haben, selbst wenn die - ständig, un ıcht 1Ur auf den seltenen Kon-
mittelbaren Ergebnisse hınter den Erwartun- zılıen, ZuUur Geltung gebracht werden könne.
CI zurückbleiben ollten Die Vorschläge des Konzıils blieben aller-

Die Idee eines Bıschofsrats, der als Vertre- dings 1mM allgemeinen. Für wichtige Fragen
tung des Gesamtepiskopats mit dem Papst WwW1e die Zusammensetzung, den Tagungs-
bel der Ausübung se1nes obersten Leitungs- rhythmus, das Verhältnis Zur Kurie der ZUunm)

zusammenarbeitet, stand VO  3 Anfang Kardinalskollegium gab keine detaillierten
auf den Wounschlisten für das Z7weıte Afle Vorschläge. Selbst die Bedeutung der Kolle-

kanum. Die Vorbereitungskommission hatte o]alıtät für das geplante rem1ıum schien nıcht
War 1Ur den Vorschlag aufgenommen, geklärt. Eınige gylaubten, eın Bischofsrat kön-
den römischen Kongregationen Diözesan- den Gesamtepiskopat 1M StreNg rechtlichen
bıschöte als Mitglieder der Konsultoren her- 1nn nıcht vertreten Er habe daher keinen
anzuzıehen. Doch wußte jedermann, dafß sich Anteil dessen Leitungsvollmacht, sondern
das Konzil damit nıcht begnügen würde. Als UUr beratende Funktion.
daher der Entwurft eines Dekrets ber die Bevor jedoch das Konzil über einen als
„Bıschöfe und die Leitung der Diözesen“ Wounsch den Papst formulierten Passus de-
diskutiert wurde, forderten zahlreiche und Anitiv abstimmen konnte, hatte Paul V1 die
gewichtige Redner WI1ie die Kardinäle Lie- ”“Inıtiative ergriffen. In der Eröffnungsanspra-
Nart, Alfrınk, König, Bea, Lercaro, Rugamb- che ZUrFr vierten Sıtzungsperiode Sep-

un Patriarch Maxımos übereinstim- tember 1965 kündigte die „Bischofssynode“
mend eın „Zentralorgan“, das „Aus einer An- A} Tag darauf wurde S1e durch das Motu-
zahl Von Bıschöten der Kirche Aaus aller Welt propr10 „Apostolica sollicitudo“ errichtet.
UuUSamMMECNSESELIZT se1in soll, MIiIt und SO grofß die Zustimmung auch WAafr, alle Er-
dem Papst un 1n Einheit mit ihm, der es Wwartungen erfüllte das päpstliche Dokument
dann 1n regelmäßigen Abständen einberuft, nıcht. Vor allem f1el auf, daß als Aufgaben
die kollegiale Leıtung der Kırche 1n die 'Tat der Synode NUur „Information“ un! „Bera-
umzusetzen“ (Kardınal Alfrink 11 tung“ SCHNANNT werden. Entscheidungsbefug-

Auch Papst Paul N deutete 1n wel nısse mussen VO: Papst gewährt werden, sind
Ansprachen (an die Kurie 21 1963 und Iso oftensichtlich als delegierte päpstliche Ge-
ZUuUr Eröffnung der Zzweıten Sıtzungsperiode walt verstanden, nıcht als eıl der (kollegia-

die Möglichkeit eines zentra- en) Vollmacht des Episkopats. Au fehlt der
len Bischofsgremiums Diese Idee drängte VO  3 vielen gewünschte regelmäßige Tagungs-
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rhythmus: der Papst beruft die Synode e1ın, Probleme, die Jangwierige Kommissionsarbei-
„sooft 65 für halt“, un S1eC 1sSt ten VOFrausseTIzZen, mussen, W1e eım Konzil,
die VO Papst testgelegte Tagesordnung SCc- wiederum der „nachsynodalen“ Zeıt berlas-
bunden. sen leiben.

Solche Beobachtungen ließen schon damals Konkrete Entscheidungen siınd 1n den bei-
viele skeptisch werden. Auch heute scheinen den letztgenannten Punkten möglıch. Die
die Erwartungen nıcht sonderlich hoch. Man Entwürfe für die Lıturgiereform, VOor allem
weifß, daß die Vorbereitungsarbeiten fast die Reform der Messe, SIN sSOWeIlt ausgearbei-
Sanz 1n den Händen der römischen Kurie 1e- CCl daß die anstehenden Grundfragen hne
SCNH, W as daran zweıteln Läfst, ob 1n den Ent- yrößeren Zeitaufwand entschieden werden
würfen die Gesichtspunkte der „Peripherie“, können. Hiınsichtlich der Mischehe sollen
WI1e 65 Kardinal König 1n einer Konzilsrede nach der Tagesordnung die Gründe erortert
Nannte, genügend Y Geltung kommen. werden, „die die Durchführung der Miısch-

Doch sollte die Erfahrung des Konzils da- eheninstruktion VO 18 1966 erschweren“.
VOr bewahren, die Möglichkeiten der Synode Da{fß diese Gründe eine Revıisıon der damalı-

unterschätzen. Nach der Verfassung und CN Regelung verlangen, hat sıch inzwischen
in ihrer tatsächlichen Zusammensetzung 1sSt S1e ZUuUr Genüge gezelgt. Die Synode müßte den
eine „ Vertretung des katholischen Mut Lösungen finden, die N-{3):  - allen Bete1-
Episkopats“ (Bischofsdekret 5 VO':  - den ligten akzeptiert werden können. So zurück-
knapp 200 Mitgliedern werden 132 VO  3 den altend 1m Augenblick fast alle westlichen)
Bischofskonferenzen un VO:'  ; den Orden Kirchen einer ökumenischen Trauung 41
ewählt azu kommen die Patrıarchen, die überstehen, zeichnen sıch doch 1n der Frage
Leıiter der römischen Kurienbehörden un der Kindererziehung und der Gültigkeit der

VO Papst ernennende Mitglieder). Die nıcht 1in der katholischen Form geschlossenen
Meınung einer repräsentatıven Versamm- hen gangbare Wege ab Die Prinzıpijen der
lung hat ein grofßes Gewicht, als da{fß S1e Konzilserklärung ber die Religionsfreiheit
sich nıcht durchsetzen könnte, auch WeNnNn der wurden 1ın der Instruktion VO  3 1966 weder
Buchstabe des Rechts NUur Von einem A Rat: ZSCNANNET noch berücksichtigt. Nimmt INnNnan S1e
spricht. Es kommt LUr darauf 2 welche ge1- ‚9 dürfte nıcht mehr allzu schwer fal-
stıge Autorıität sich die Synode verschafft, mit en, die Erziehung der Kinder dem Gewissens-
welcher Überzeugungskraft s1ıe die Probleme ents:!  eid der Eltern überlassen un alle
angeht und ihre Beschlüsse tormuliert. Da christlich gyeschlossenen Ehen, WenNnn S1e 1Ur
ann die weıtere Entwicklung ıhren eigenen den 1Nn der Ehe Bereitschaft zZu ınd
Gesetzen tolgt un sıch das ihr gemäfße echt und Unauflöslichkeit nıcht auss:  jeßen, als
selbst a  C hat das Konzil ZUuUr Genüge gültig nzuerkennen (was nicht dasselbe 1st
geze1igt. Ww1e erlauben der für sinnvoll erklären).

Auf der Tagesordnung der ersten Zusam- Ebenso wichtig, Ja fast noch wichtiger als
menkunft stehen fünf Themen: Dıie „den die Behandlung solcher Einzelfragen scheint
Glauben bedrohenden Gefahren“, die Re- jedoch die Konsolidierung un Weiterentwick-
form des Kirchenrechts, die Priesterausbil- lung der Synode als verfassungsrechtlicher
dung, das Mischehenrecht und die Liturgie- Größe Hıer liegen Aufgaben VO  3 exempları-
reform. Ob ine Versammlung, die überhaupt scher Bedeutung für alle Ebenen des kırchli-
CTST Erfahrungen sammeln un eine Vertah- chen Amtes. Allerorten siınd LWa durch die
rensweise finden muß, 1M Lauf von 1Ur vier Bildung vVvon Priesterräten der Seelsorgs-
der fünf Wochen hier wesentlichen und raten schüchterne Versuche 1mM Gang, das
weıterführenden Ergebnissen kommen kann, bisher Streng monarchisch gepragte Amt durch
darf InNnNan bezweiftfeln. Mehr als eın Austausch kollegiale Urgane erganzen. Das siınd
VO  $ Erfahrungen und eine ZeWw1sse Klärung Schritte, denen weiıtere folgen mussen. Über-
der Sıtuation wırd sıch kaum erreichen lassen. zeugend WIr:! INan VO  3 „Kollegialität“ TST
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sprechen können, wenn die jetzt Aatsichehden tat Orjıentieren kann. Weniger zahlreich und
Vertretergremien nıcht 1Ur beratenden Status deshalb flexibler als das Konzil; bietet die Syn-
aben, sondern den Entscheidungen bete1- ode die unschätzbare Möglichkeit, kollegiales

Handeln einzuüben un Vorschläge für dieligt werden. Das kollegiale Element darf nıcht
unverbunden neben er unter) eiınem INOMN- Neustrukturierung der kirchlichen Leitungs-
archisch-absolutistisch geführten Amt stehen. OrSanc erarbeiten. Dabei müfßte ernsthaft
Es mu{fß 1n die Struktur des Amtes selbst ein- geprüft werden, w1e INnan Aaus der für einen
gehen. Das ber auch VOTAaUS, da{fß diese ständigen Rat immer noch yroßen Synode
remıen nl  cht 1Ur hıe und da herangezogen eın kleineres remıum bilden könnte, mit
werden, sondern sich ständigen Institutio0- dem der Papst dıe regulär anfallenden Fra-
1eN entwickeln, daß sie die Funktionen SCH bespricht und entscheidet. Patriarch Ma-
eines „Senats“ der vielleicht auch eines „K8.' X1MOS gab 1n seiner Konzilsrede edenken,
bınetts“ erfüllen können. daß eın solcher Rat die Aufgabe der Leıitung

In der Geschichte x1bt genügend Be1i- und der Koordinierung 1LLUTr ertüllen kann,
spiele, da dies die 1n Sakrament und kirch- WEeNnN auf iıhm die Gesamtkirche vertireten ist,
lichem Auftrag gründende Autorität des Wenn die Mitglieder ihm nıcht auf Lebenszeit
Amtstragers nıcht schmälert. In der früh- angehören (sondern für die Dauer ıhres Am-
cQhristlichen elit wurden die Ortskirchen 1n tes der einer estimmten Wahlperiode) und

WenNnNn miıt gesetzgeberischen Kompetenzengemeınsamer, kollegialer Verantwortung SC-
leitet, wıe noch VOT kurzem der Münchener ausgestattet ISt.

Das Kardinalskollegium übte solche oll-Pastoraltheologe Weber be] dem europäl-
schen Bischofstreften 1n Noordwijkerhout machten lange Zeıt indurch AUuUS. Seiner Na-
(Holland) betonte. Auft dem Konzıil machte LUr un: seiner Geschichte nach 1St es ber 1Ur

Kardinal Lercaro (Bologna) daraut ufmerk- der Senat des Papstes, keine eigentliche Ver-
Saml, da{iß der Bischof VO  - Rom 1M und tretung der Gesamtkirche. Nachdem C655 schon

Jahrhundert alle wesentlichen Entscheidun- seit tast 400 Jahren auch die Funktionen eines
SCIl nıcht allein, sondern mi1it seiınem Presbyte- Senats nıcht mehr erfüllt als Kollegium be-
r1um („in fratrum“) fällte Im sıtzt 1Ur noch das Recht der Papstwahl),
11./12. Jahrhundert S1ng diese Funktion auf sollte e sinnvollerweise 1n der Synode der
das „Konsistorium“, die Versammlung der 1n dem Aaus ihr chaftenden Zentralorgan
Kardinäle, über, das bis dreimal wöchent- aufgehen. Wıe der holländische Theologe

Schillebeeckx 1mM Februar auf einem Vortraglıch Hıer wurden alle für die Gesamt-
kirche wichtigen Fragen diskutiert und eNTt- 1n Rom betonte, 1St die Synode „der der -
schieden. Dıiıe Beschlüsse erlangten TST MmMI1t dernen elit entsprechende Ausdruck dessen,
der Unterschrift der Mitglieder des Konsısto- W as der ‚Senatus Cardinalium‘ für die DC-
r1ums Rechtskraft. Eınen Widerspruch ZzU Kirche wenn auch auf wenıger un1-
päpstlichen Prımat csah Man 1n dieser Praxıs versale und kollegiale Weıse bedeutete“.
nıcht. Als Papst S1Xtus nde des Theologisch hat das Kardinalskollegium nach

Jahrhunderts dem Konsistorium diese Be- den Aussagen des Konzıils ber das Bischofs-
fugnis nahm un: dessen die römis:  en am und die konstitutive Bedeutung der ÖOrts-

kırchen ohnedies keinen rechten Ort mehr.Kongregationen 1n der noch heute gültigen
Form errichtete, tat dies Aaus politischen, Man sollte sıch allerdings auch be] diesen
nıcht Aaus theologischen Gründen: nıcht wel. wichtigen Überlegungen VOTLT eiıner Ideolo-

eın kollegiales Urgan für unvereinbar mi1t Yyisierung der Kollegialität hüten. Zu oft trıfit
dem Priımat gehalten hätte, sondern weil ıhm MNa  > die Meınung, die Kollegialität 1mM 1nnn
die Kardinäle politisch mächtig wurden. des zweıten Vatikanums ergebe sıch WI1N-

Solche remıen bilden die historischen Vor- gend A2US dem Wesen der Kirche, da{fß jede
ilder, denen siıch die Synode bei der Suche andere Form und jedes andere Modell diesem
nach funktionsfähigen Formen der Kollegiali- widerspreche. Das äßt sıch AUS der Geschichte
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nıiıcht erweısen. Die Kirche hat schon tief- sıe als die notwendige Konkretisierung des
greifende Veränderungen 1n den Institutionen Wesens der Kirche heute erscheint. Das 1STt
und 1mM echt erfahren, als daß INa  - VOT- wohl der tiefere Grund, sıch die Idee
schnell eın Prinzip verabsolutieren könnte der Kollegialität rasch und mit solcher
und dürtfte. Schillebeeckx wı1ıes 1n dem eben Überzeugungskraft durchsetzte, daß heute
erwähnten Vortrag mit echt darauf hın, da{iß nırgends mehr das Prinzip, sondern 1LUL:
siıch „Adus dem Wesen der Kırche nıcht prior1 noch dessen konsequente Durchführungkirchliche Strukturen ableiten lassen“. Die geht. Auch die Bischofssynode und die Aaus ihr
Kirche hat vielmehr 1mM Wandel der Ge- hervorgehenden kollegial-synodalen nstitu-
schichte jeweils die Strukturen finden, die tiıonen werden deswegen „auf eine konkrete
1n dieser geschichtlichen Sıtuation onkret historische Weıse hic NUnNC VO' eigentlichennotwendig sınd und deswegen auch dem Von VWesen der Kırche gefordert“ (Schillebeeckx).Ott der Kırche eingestifteten Wesen eNLTL- Das besagt allerdings nicht, da{fß das Prin-
sprechen. Z1p der Kollegialität schon nach allen Seiten

Genau dies gilt VO  - der kollegial-synodalen hın und 1n allen seinen Konsequenzen durch-
Struktur des kirchlichen Amtes. Sıe ergibt sıch dacht ware. Hıer liegt die Aufgabe un!: die

zwıngend Aaus den Erfordernissen der Kır- Chance der Synode.
che und ihrer Sendung 1n unserer Zeıt, dafß Wolfgang Seibel S

Studientagung des Internationalen Katholischen Filmbüros (OCIC)
Parallel den Berliner Filmfestspielen fand tretuNgen für sechs Jahre ewählt. Gegenwär-
VOMmM Junı bıs Juli 1n der Berliner Kon- tiger Präsıdent 1St Msgr. Jean Bernard (Lu-greißhalle die Internatıionale Studientagung xemburg). Seit 1947 beteiligt sich das OCIC
des OCIC (Office Catholique Internationa durch Jurys den großen Festspielen 1n
du Cinema) Die letzte Tagung wurde Cannes, Venedig, 5an Sebastian und Berlin.
1966 1n Mexiko dem Thema „Neue Sıe verleihen den OCIC-FestspielpreisAspekte der katholischen Filmarbeit 1M Lich- den Film, der den gezeıgten Werken

des onzıls“ abgehalten Von den dem meısten zZu geistigen Fortschritt un! ZUr
CC angeschlossenen Ländervertretungen Förderung menschlicher Werte beiträgt. Der

Aaus Ländern Delegierte gekommen, beste Film des Jahres WIr! durch den „Gro-
insgesamt 150 Teilnehmer. Ben Preıs“ ausgezeichnet.

Das OCGIC hat sich Zur Aufgabe gyemacht, Das Generalsekretariat hat seinen Sıtz 1n
die katholische Filmarbeit auf weltweiter Brüssel. Daneben arbeiten Sekretariate für
Ebene fördern und koordinieren. Es Lateinamerika (Lıma), tür afro-asiatische
unterhält Verbindung den entsprechenden Entwicklungsländer (Rom), für filmkulturelle
Einrichtungen der Vereinten Natıonen, Arbeit (St. Etienne, Frankreich), für Förde-
den remiıien der Filmfachwelt und ZUr Papst- runs wertvoller Filme Parıs); ferner die
lichen Kommissıon für die Massenmedien. Im Sekretariate „Film un: Jugend“ (Brüssel)
Laut selines 39jährigen Bestehens rhielt es un „Information und Presse“ Parıs). Das
durch die päpstlichen Verlautbarungen „ Vig1- offizielle Organ des GOGIE 1St die „Revue
lanti Cura (1936), „Miranda prorsus“ (1957) Internationale du Cinema“.,
und zuletzt durch das Konzil eıinen bedeuten- Die Kongreifstage dem Thema „Be-
den Aufschwung. Das Direktionskomitee be- SCENUNS miı1ıt dem Fiılm“ gewi1idmet. Damırt
steht Aaus 11 Mitgliedern und wıird VO  3 den sollte angedeutet se1n, daß mMa  - HAA  ber die bis-
1m Generalrat zusammengefalsten Länderver- her schon bestehenden Filmgespräche Y 1ın
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